
1. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Pinneberg für die Haushaltsjahre 2025/2026 

 
Aufgrund des § 57 der Kreisordnung i.V.m. § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 10.12.2025 und mit Genehmigung 
der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 
 

 
§ 1 

 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden erhöht um vermindert 

um 
und damit der Gesamtbetrag 
des Haushaltsplanes einschl. 

der Nachträge 
    gegenüber 

bisher 
nunmehr 

festgesetzt auf 
  EUR EUR EUR EUR 

1. im Ergebnisplan der     
 Gesamtbetrag der Erträge 2025 26.881.700  813.601.500 840.483.200 
 Gesamtbetrag der Aufwendungen 2025 29.773.200  865.329.200 895.102.400 
 Jahresüberschuss 2025     
 Jahresfehlbetrag 2025 2.891.500  51.727.700 54.619.200 
      
      
 im Ergebnisplan der     
 Gesamtbetrag der Erträge 2026  387.900 850.952.400 850.564.500 
 Gesamtbetrag der Aufwendungen 2026 48.003.500  889.867.000 937.870.500 

 Jahresüberschuss 2026     
 Jahresfehlbetrag 2026 48.391.400  38.914.600 87.306.000 

  
 
 
 
 
 

    



 

2. im Finanzplan der     
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 2025 26.674.900  806.692.200 833.367.100 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 2025 29.727.400  846.232.500 875.959.900 
      
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 2026  495.000 844.184.700 843.689.700 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 2026 48.301.300  871.209.100 919.510.400 
  

    
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit 2025  18.000.000 41.312.900 23.312.900 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit 2025  18.000.000 45.312.900 27.312.900 

      
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit 2026  1.917.900 40.530.000 38.612.100 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit 2026  1.917.900 45.030.000 43.112.100 

 
 

1)
 Ohne interne Leistungsbeziehungen 

 
 
 



§ 2 
Es werden neu festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2025 von bisher 39.494.200 EUR auf 20.586.300 EUR      

2. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2026 von bisher 38.394.900 EUR auf 37.527.000 EUR      

3. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2025 von bisher 19.033.300 EUR auf 21.812.900 EUR 

4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2026 von bisher 1.363.000 EUR auf 3.230.800 EUR 

5. der Höchstbetrag der Kassenkredite 2025 von bisher 50.000.000 EUR auf 60.000.000 EUR 

6. der Höchstbetrag der Kassenkredite 2026 von bisher 75.000.000 EUR auf 100.000.000 EUR 

7. die Gesamtanzahl der Stellen 2025 von bisher 1.155,68 Stellen auf 1.150,45 Stellen 

8. die Gesamtanzahl der Stellen 2026 von bisher 1.168.68 Stellen auf 1.157,48 Stellen. 

 
§ 3 

 
Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2026 gegenüber bisher 29,50% auf nunmehr 31,50 % festgesetzt. 
 
 
 
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 16.12.2025 erteilt.  
 
Für das Jahr 2025 erstreckt sich die Genehmigung auf den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und für 
2026 auf einen Teilbetrag von 30.000.000,- EUR. 
Für 2025 und 2026 wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen genehmigt.   
 
Elmshorn, den  17.12.2025                      
 
 
Gez. Elfi Heesch 
Landrätin 



Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Die Nachtragshaushaltssatzung mit den Anlagen kann im Kreishaus, Kurt-Wagener-Straße 11, 25337 Elmshorn während der allgemeinen 
Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 
 
Elmshorn, den 17.12.2025 
 
Kreis Pinneberg 
Die Landrätin 
 


